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VERORDNUNG (EG) Nr. 1506/96 DER KOMMISSION
vom 29. Juli 1996

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 3010/94 zur Festsetzung der Beihilfen für
die Versorgung der Kanarischen Inseln mit Verarbeitungserzeugnissen aus Obst
und Gemüse gemäß den Artikeln 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 des

Rates

nach dem Durchschnitt der Zölle richtet, die gemäß der
Zollnomenklatur auf die jeweiligen Erzeugnisbestandteile
zu erheben sind. Es empfiehlt sich außerdem, daß diese
Maßnahme ab dem Beginn des Zeitraums angewendet
wird, auf den sich die Bedarfsvorausschätzung bezieht.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601 /92 des Rates
vom 15. Juni 1992 zur Einführung von Sondermaß
nahmen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse
zugunsten der Kanarischen Inseln ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2537/95 der Kommis
sion (2), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:
Durch die Verordnung (EG) Nr. 3010/94 der Kommis
sion (3), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1363/
95 (4), wurden die Beihilfen festgesetzt, die zur Belieferung
der Kanarischen Inseln mit Verarbeitungserzeugnissen
aus Obst und Gemüse aus der Gemeinschaft gemäß
Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1601 /92
gewährt werden .
Die genannten Beihilfen sollten unter Berücksichtigung
der Bedingungen angepaßt werden, die sich insbesondere
wegen der Änderung der Zölle bei der Einfuhr von
Erzeugnissen des Weltmarktes ergeben haben . Für jedes
Erzeugnis sollte eine Beihilfe bestimmt werden, die sich

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 3010/94 wird
durch den Anhang zur vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Sie gilt ab 1 . Juli 1996.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 29 . Juli 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG

DIE IN ARTIKEL 1 GENANNTEN BEIHILFEN

KN-Code Beihilfe
(in ECU/ 1 00 kg)

2007 99 53,48
2008 20 32,68
2008 30 21,23
2008 40 9,99
2008 50 23,19
2008 70 18,72
2008 80 64,97
2008 92 30,35
2008 99 40,33"


